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Leitsätze des Urteils

Vorabentscheidungsverfahren — Zuständigkeit des Gerichtshofes — Handlungen der Organe —
Abkommen zwischen nationalen Versicherungsbüros, das in der Richtlinie über die Kraftfahr
zeug-Haftpflichtversicherung vorgesehen ist — Ausschluß
(EWG-Vertrag, Artikel 177; Richtlinie 72/166) des Rates

Im Rahmen von Artikel 177 EWG-Vertrag
ist der Gerichtshof nicht für die Auslegung
eines zwischen nationalen Versicherungsbü
ros geschlossenen Abkommens zuständig,
obwohl ein solches Abkommen in der Richt
linie 72/166 über die Kraftfahrzeug-Haft
pflichtversicherung vorgesehen ist. Der

Platz, den dieses Abkommen in dem mit der
Richtlinie geschaffenen System einnimmt,
ändert in keiner Weise die Rechtsnatur die
ses Abkommens als Rechtsgeschäft privater
Verbände, an dessen Abschluß kein Ge
meinschaftsorgan beteiligt war.

3833


